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Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von ver-
tikalen A breden im Kraftfahrzeughandel  

Beschluss der W et tbe w erbskommission vom 21. O k tober 2002 

Die Sch w eizerische W et tbe w erbskommission erlässt die folgende Bekanntma-
chung in Erw ägung nachstehender Gründe: 
 

- Gemäss Art . 6 Kartellgesetz (KG; SR 251) kann die W et tbe w erbskommissi on 
in allgemeinen Bekanntmachungen die Vorausse tzungen umschreiben , un-
ter denen einzelne Arten von W et tbe w erbsabreden aus Gründen der w irt-
schaf tlichen Ef fizienz im Sinne von Art . 5 A bs. 2 KG in der Regel als ge-
recht fert ig t gelten . W enn ein Bedürfnis nach mehr Rechtssicherheit es er-
fordert , kann sie in analoger A n w endung von Art . 6 KG auch andere 
Grundsätze der Rechtsan w endung in allgemeinen Bekanntmachungen 
verö f f en t lichen . 

- Die vorliegende Bekanntmachung nimmt Bezug auf die Ve rordnung (EG) 
Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über die A n w endung von 
Art . 81 A bs. 3 des Vertrags au f Gruppen von vertikalen Vereinbarun gen 
und au feinander abgest immten Verhaltensw eisen im Kraf t fahrzeu gsek tor, 
die am 1. O ktober 2002 für den EWR-Raum in Kra f t ge tre ten ist (im Fol-
genden: Gruppenfreistellungsverordnung). Sie berücksichtig t die in der 
Sch w eiz herrschenden ökonomischen und rechtlichen Bedingungen . Die 
W et tbe w erbskommission will damit Preisbindungen und A bschot tun gen 
des sch w eizerischen M ark tes verhindern so wie den markenin ternen W et t-
be w erb fördern . Sie w ill damit auch den W et tbe w erb au f dem Kunde n-
dienstmarkt st imulieren .   

- Diese Bekanntmachung gilt ab dem 1. November 2002. Sie erse t z t den am 
20. Januar 1997 erlassenen En tscheid der W et tbe w erbskommission über 
die Exklusivvertriebsverträ ge im Kra f t fahrzeugge w erbe (RPW 1997/1, S. 55 
und RPW 1997/2, S. 178). 

- Die (allgemeine) Bekanntmachung über die w et tbe w erbsrechtliche Be-
handlung vert ikaler A breden vom 18. Februar 2002 f inde t au f vert ikale 
A breden im Kra f t fahrzeughandel inso w eit A n w endung , als die vorliege n-
de Bekanntmachung keine Vorschrif t en en thält . 

- Die vorliegende  Bekanntmachung binde t w eder die Rekurskommission für 
W et tbe w erbsfragen noch das Sch w eizerische Bundesgericht bei der A usle-
gung der kart ellrech t lichen Best immungen .  



 2

A.  Begrif fe 

Zif fer 1 Kra f t fahrzeuge  

1 Kra f t fahrzeuge sind Fahrzeuge mit Selbst an trieb und mindest ens drei Räd ern , 
die für den Verkehr au f ö f fen tlichen Strassen best immt sind . 

2 Kra f t fahrzeuge im Sinne der vorliegenden Bekanntmachung sind namentlich: 

a) Personenkra f t w agen , die der Be förderung von Personen dienen und zu-
sä tzlich zum Fahrersi t z nich t mehr als ach t Sit ze au f w eisen . 

b) Leichte Nutz fahrzeuge , die der Be förderung von W aren oder Personen 
dienen und deren zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen nich t überschreite t . 

c) Lastkra f t w agen , die der Beförderung von W aren dienen und deren zulä s-
sige Gesamtmasse 3,5 Tonnen überschreit e t . 

d) Busse , die der Be förderung von Personen dienen.  

Zif fer 2  Kra f t fahrzeuglie feran t 

Unter Kra f t fahrzeuglie ferant ist der Hersteller oder der Importeur von Kra f t-
fahrzeugen zu verst e hen . 

Zif fer 3 Vertriebssyst eme 

1 Unter Vertriebssystemen sind selek tive und exklusive Vertriebssysteme zu ver-
stehen.  

2 Selek tive Vertriebssyst eme sind Vertriebssyst eme , in denen sich der Kra f t fahr-
zeuglie feran t verp flich te t , die Vertragsw aren oder Dienst le istungen unmit tel-
bar oder mit telbar nur an Händler oder W erkstä t ten zu verkaufen , die auf-
grund festgeleg ter M erkmale ausge w ählt w erden , und in de nen sich diese 
Händler oder W erkstä t ten verp flich ten , die be tre f fenden W aren oder Dienst-
leistungen nich t an nich t zugelassene Händler oder unabhängige W erkst ä t ten 
zu verkaufen . Dies gilt unbeschadet der M öglichkeit des Ersatz teilv erkau fs an 
unabhängige W erkst ä t ten und der Pflich t , unabhängigen M ark tbe teilig ten 
sämtliche für die Instandsetzung und W artung der Kra f t fah rzeuge und für 
Um w eltschutzmassnahmen erforderlichen technischen In formationen , Diagno-
seausrüstung , Gerä te und fachliche Unterw eisung zur Verfügung zu st e l len . 

3 Exklusive Vertriebssysteme sind Vertriebssysteme , bei denen jeder vom Kraf t-
fahrzeuglie ferant zugelassene Händler ein eigenes Verkaufsgebie t zuge wiesen 
bekommt .  
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Zif fer 4 A ktiver Verkau f 

Die M öglichkeit des ak tiven Verkau fs ist gegeben , w enn sich ein Mitglied eines 
Vertriebssyst ems beim Verkauf oder der W erbung für seine Kra f t fahrzeuge di-
rek t an den Endverbra ucher w enden darf . 

Zif fer 5 Einschränkungen 

Einschränkungen im Sinne der vorliegenden Bekanntmachung sind namentlich: 
 
a) Vereinbarungen z wischen Kra f t fahrzeuglie feranten und Händlern , die 

den Verkauf von Kra f t fahrzeugen durch Händler an Endverbraucher ein-
schränken , indem beispielsw eise die Vergütung des Händlers oder der 
Ve rkaufspreis vom Best immungsort des Fahr zeugs oder dem W ohnort des 
Endverbrauchers a bhängig gemacht w ird . 

 
b) Vereinbarungen z wischen Kra f t fahrzeuglie feranten und Händlern , die 

den Verkauf durch Händler an Endverbraucher einschränken , indem bei-
spielsw eise eine auf den Best immungsort des Fahrzeugs bezogene Prä-
mienregelung oder irgendeine Form einer diskriminierenden Produk tlie-
ferung an Händler vere in b art w ird. 

 
c) Vereinbarungen z wischen Kra f t fahrzeuglie feranten und Händlern , die 

zugelassene W erkst ä t ten im Vertriebssyst em eines Kra f t fahrzeuglie feran-
ten nich t verp flich ten , Ge w ähr, unentgelt lichen Kundendienst und 
Ku nde ndienst im Rahmen von Rückru fak t ionen in Bezug au f jedes in der 
Sch w eiz oder im Europäischen Wirtschaf tsraum (EWR) verkau f te Kra ft -
fahrzeug der be tro f fenen M arke zu leist en . 

Zif fer 6 Zugelassene W erkst a t t 

Eine zugelassene W erksta t t ist ein Erbringer von Instandse tzungs- u n d W ar-
tungsdienst le istungen für Kra f t f ahrzeuge , der einem vom Kra f t f ahrzeuglie fe-
ranten errich te ten Vertriebssyst em angehört .  

Zif fer 7 Unabhängige W erkst a t t 

1 Eine unabhängige W erkst a t t ist ein Erbringer von Inst andse tzungs- u n d W ar-
tungsdienst leistungen für Kra f t fahrzeuge , der nicht dem von einem Kra f t fahr-
zeuglie feranten , dessen Kra f t fahrzeuge er Instand se tz t oder w arte t , errich te-
ten Vertriebssyst em angehört . 
 
2 A ls unabhängige W erkst ä t ten im Sinne dieser Bekanntmachung gelten auch 
zugelassene W erkstä t ten im Vertriebssystem eines Kra f t fahrzeuglie feranten 
hinsich tlich der Instandsetzungs- und W artungsdienst leistungen für Kra f t fahr-
zeuge anderer Lie feran ten , deren Vertriebssyst em s ie nicht angehören .  
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Zif fer 8 Ersatz teile  

Ersa tz teile sind W aren , die in ein Kra f t fahrzeug eingebaut oder an ihm ange-
bracht w erden und ein Bauteil dieses Fahrzeugs ersetzen . Dazu zählen auch 
W aren wie Schmieröle , die für den Be trieb des Kra f t fahrzeugs erfo rder lich sind 
(w enn diese für Unterhalts- oder Repara turleistungen verw endet w erden), mit 
A usnahme von Treibsto f fen . 

Zif fer 9 Original-Ersatz teile  

1 Original-Ersatz teile sind Bauteile , die von gleicher Q ualitä t sind wie die Bautei-
le , w elche bei der M ontage des Neufahrzeugs Verw endung finden , sofern sie 
nach den Spezif iz ierungen und Produktionsanforderungen hergest ell t w urden , 
die vom Kra f t fahrzeughersteller für die Herstellung der Bauteile oder Ersatz tei-
le des fraglichen Kra f t fahrzeugs vorgegeben w erden . 
2 A ls Original-Ersa tz teile gelten auch solche Ersa tz teile , die au f der gleichen 
Produkti onsanlage hergest ellt w urden wie die Bauteile . 
3 Es w ird bis zum Be w eis des Gegenteils vermute t , dass Ersa t z teile Original-
Ersatz teile sind , w enn der Hersteller bescheini g t , dass diese Teile von gleicher 
Q ualitä t sind wie die für die Herstellung des be tre f fenden Fahrzeugs verw ende-
ten Bauteile , und dass sie nach den Spezif izierungen und Produktionsanforde-
rungen des Kra f t fahrzeugherst ellers hergest ell t w urden . 

Zif fer 10 Q ualita t iv gleich w ertige Ersa tz teile  

W enn ein Hersteller von Ersatz teilen jederzeit bescheinigen kann , dass die von 
ihm hergestellten Ersatz teile qualita tiv den bei der M ontage der Fahrzeuge 
verw endeten Bauteilen entsprechen , so gelten diese Ersa tz teile als qualit a t iv 
gleich w ert ig . 
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B. Regeln 

Zif fer 11  Grundsatz 

Die W et tbe w erbskommission erachte t Vertriebsvereinbarungen grundsä tzlich 
als erhebliche Beein träch tigung des W et tbe w erbs im Sinne von Art . 5 A bs. 1 KG , 
die nicht aus Gründen der w irtschaf tlichen Ef fizie nz gerecht fert ig t w erden 
können , w enn sie eine der in den Zif fern 12 bis 17 aufgeführten Klauseln zum 
Gegenstand haben . 

Zif fer 12 Preisbindungen 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche W et tbe w erbsbeschränkun-
gen und nich t gerecht fert ig t: 

Beschränkung der M öglichkeiten des Händlers oder W erkst a t t , den Verkau fs-
preis selbst f est zuse tzen; der Kra f t fahrzeuglie ferant kann jedoch Höchstver-
kau fspreise f estse t zen oder Preisempfehlungen aussprechen , sofern sich diese 
nicht in folge der A usübung von Druck ode r der Ge w ährung von A nreizen durch 
eine der Vertragsparteien ta tsächlich wie Fest- oder Mindestverkau fspeise aus-
wirken.  

Zif fer 13  Verkauf im Rahmen eines Exklusivvertriebssyst ems 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche W et tbe w erbsbeschränkun-
gen und nich t gerech t fert ig t: 

a) Beschränkung der M öglichkeit der Endverbraucher in der Sch w eiz oder 
der unabhängigen Verkäu fer in der Sch w eiz , Kra f t f ahrzeuge ohne Ein-
schrä nkung bei einem in der Sch w eiz zugelassenen oder im Europäischen 
Wirtschaf tsraum (EWR) tä t igen Händler zu bezie hen . 

b) Beschränkung des Verkaufs von Kra f t fahrzeugen durch Mitglieder eines 
Exklusivvertriebssystems in der Sch w eiz an Endverbraucher im Europäi-
schen Wirtscha f tsraum (EWR) und an unabhängige Ve rkäufer im EWR. 

c) Beschränkung des aktiven und  passiven Verkaufs von Kra f t fah rzeugen 
durch Mitglieder eines Exklusivvertriebssystems an Endverbraucher oder 
nich t zugelassene Händler, die sich in M ärk ten be finden , in denen sele k-
t iver Vertrieb verw ende t w ird . 
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Zif fer 14 Verkauf im Rahmen eines Selek tivvertriebssyst ems 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche W et tbe w erbsbeschränkun-
gen und nich t gerecht fert ig t: 

a) Beschränkung der M öglichkeit der Endverbraucher in der Sch w eiz , der 
Mitglieder eines Selek tivvertriebssystems in der Sch w eiz oder der Verk ä u-
fer in der Sch w eiz , die von einem Endverbraucher in der Sch w eiz beauf-
tragt w orden sind , Kra f t fahrzeuge ohne Einschränkungen bei einem in 
der Sch w eiz zugelassenen oder im Europäischen Wirtschaf tsraum (EWR) 
tä t igen Händler zu bezie hen . 

b) Beschränkung des Verkau fs von Kra f t fahrzeugen durch Mitglieder eines 
Selek tivvertriebssystems in der Sch w eiz an Endverbraucher im Europäi-
schen Wirtscha f tsraum (EWR), an zugelassene Händler im EWR und an 
Ve rkäufer, die von einem Endverbraucher im EWR beauf tragt w orden 
sind . 

c) Beschränkung des ak tiven Verkaufs von Kra f t fahrzeugen , Ersa tz teilen für 
sämtliche Kra f t fahrzeuge oder Instandsetzungs- und W artungsdienst leis-
tungen an in der Sch w eiz oder im Europäischen Wirtschaf tsraum (EWR) 
w ohnhaf te Endverbraucher durch Mitglieder eines Selek tivvertriebssys-
t ems in der Sch w eiz oder durch Mit glieder eines Selek tivvertriebsyst ems 
im EWR, w elche au f der Einzelhandelsstu fe tä tig sind . 

d) Beschränkung der M öglichkeit von Mitgliedern eines Selek tivvertriebssys-
tems, den ak tiven Verkauf von Personenkra f t w agen oder le ich ten Nutz-
fahrzeugen durch zusä tzliche Verkaufs- oder A uslie ferungsst e llen in der 
Sch w eiz oder im Europäischen Wirtscha f tsraum (EWR), w o selek tiver Ve r-
trieb verw endet w ird , zu be treiben . 

e) Beschränkung des passiven Verkaufs durch Mitglieder eines Selek t ivve r-
triebssystems an Endverbraucher oder nich t zugelassene Händler, die sich 
in M ärk ten be finden , in denen exklusive Gebie te zuge teil t w urden . 

Zif fer 15  Kundendienst 

1 Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche W et tbe w erbsbeschrän-
kungen und nicht gerecht fertig t:  

a) Beschränkung des Rech ts e iner zugelassenen W erkst a t t , ihre Tä t igkeit au f 
die Erbringung von Inst andse t zungs- und W artungsdienst le ist ungen so-
w ie au f den Ersa t z t eilvertrieb zu begrenze n . 

b) Beschränkung der M öglichkeit des Händlers, die Erbringung von Inst and-
se tzungs- und W artungsdienst leistungen an zugelassene W erkst ä t ten un-
terve rtraglich w eiterzuvergeben; der Kra f t f ahrzeuglie feran t kann jedoch 
verlangen , dass der Händler dem Endverbraucher vor A bschluss des Kauf-
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vertrags den Namen und die A nschrif t der zugelassenen W erksta t t oder 
der zugelassenen W erkstä t ten mit teilt und , sollte sich eine der zugela s-
senen W erkstä t ten nicht in der Nähe der Verkau fsst elle be finden , den 
Endverbraucher über die Ent fernung der fraglichen W erkst a t t oder 
W erkst ä t ten von der Verkaufsst elle un terrich tet . 

c) Beschränkung des Verkaufs von Kra f t fahrzeugersa tz teilen durch Mitglie-
der eines Selek t ivvertriebssyst ems an unabhängige in der Sch w eiz oder 
im Europäischen Wirtscha f tsraum (EWR) tä t ige W erkst ä t ten , welch e d iese 
Teile für die Instandse tzung und W artung eines Kra f t fahrzeugs verw en-
den . 

d) Beschränkung der M öglichkeit e ines Lie feran ten von Origi nal-Ersa t z teilen 
oder quali t a t iv gleich w ert igen Ersa t z teilen , Inst andse t zungsgerä ten , Di-
agnose- oder A usrüstungsgegenst änden , diese W aren an z ugelassene 
oder unabhängige in der Sch w eiz oder im Europäischen Wirtscha f tsraum 
(EWR) ansässige Händler so wie zugelassene oder unabhä n gige , in der 
Sch w eiz oder im Europäischen Wirtscha f tsraum tä t ige W erkst ä t ten oder 
an Endverbraucher zu verka uf e n. 

e) Beschränkung der M öglichkeit eines Händlers oder einer zugelassenen 
W erkst a t t , O riginal-Ersa tz teile oder qualita tiv gleich w ertige Ersa tz teile 
von einem drit ten in der Sch w eiz oder im Europäischen Wirtschaf t sra u m 
(EWR) ansässigen Un ternehmen ihrer W ahl zu erw erben und diese Teile 
für die Inst andse t zung oder W artung von Kra f t f ahrzeugen zu verw en-
den; davon unberührt bleib t das Recht der Lie feranten neuer Kra f t fahr-
zeuge , f ür Ar beiten im Rahmen der Ge w ährleistung , des unentgelt lichen 
Kunde ndie nst es oder von Rückru fak tionen die Verw endung von Original-
Ersa tz teilen , die vom Fahrzeugherst eller bezogen w urden , vorzuschrei-
ben . 

f) W eigerung von Kra f t f ahrzeuglie feran ten , unabhängigen M ark tbe teilig-
t en den Zugang zu den für die Inst andse t zung und W artung ihrer Kraf t-
f ahrzeuge oder für Um w eltschutzmassnahmen erforderlichen techni-
schen In formationen , Diagnose- und anderen Gerä ten und W er k zeugen 
nebst einschlägiger Sof t w are oder die fachliche Unterw eisung zu ge w äh-
ren . 

2 Der Zugang gemäss A bsa t z 1 Buchst abe f muss insbesondere die uneinge-
schränkte Nutzung der elek tronischen Kontroll- und Diagnosesyst eme eines 
Kra f t fahrzeugs1, deren Programmierung gemäss den Standardverfahren des 
Kra f t f ahrzeuglie feran ten , die Inst andsetzungs- und W artungsanleitungen und 

                                                 
1  Ein Kraf t fahrzeuglie ferant ist jedoch berechtigt , technische A ngaben vorzuenthalten , die Drit ten die Umge-

hung oder A usschaltung eingebauter Diebstahlschutzvorrichtungen , die Neueichung elektronischer A nlagen 
oder die M anipulierung beispielsw eise von Gesch windigkeitsbegrenzungsvorrichtungen ermöglichen könnten , 
so w eit ein Schutz gegen Umgehung , A usschaltung , Neueichung oder Manipulierung solcher Vorrichtungen 
nicht durch andere w eniger rest riktive Mittel verwir klicht w erden kann . 
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die für die Nutzung von Diagnose- und W artungsgerä ten so wie sonst iger A us-
rüstung erforderlichen In formationen beinhalten . Unabhängigen M ark tbe teilig-
ten ist dieser Zugang unverzüglich in nicht diskriminierender und 
verhältnismä ssi ger Form zu ge w ähren . Die A ngaben müs sen verw endbar sein . 
Der Zugang zu Gegenst änden , die durch geist ige Eigentumsrechte geschütz t 
sind oder Kno w -ho w darst ellen , darf nich t missbräuchlich ver w eigert w erden . 

Zif fer 16 M ehrmarkenvertrieb  

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche W et tbe w erbsbeschränkun-
gen und nich t gerecht fert ig t: 

Unmit t elbare oder mit t elbare Verp flich tungen2, w elche die Mitglieder eines 
Vertriebssyst ems veranlassen , Kra f t fahrzeuge oder Ersa tz teile konkurrierender 
Kra f t fahrzeuglie feranten nicht zu verkaufen oder Instand setzungs- u n d  W ar-
tungsdienst le istungen für Kra f t f ahrzeuge konkurrierender Kra f t f ahrzeuglie fe-
ran ten nich t zu erbringen . 

Zif fer 17 Vertragsauflösung 

Best immungen über Vertragsauflösungen sind in der Regel erhebliche W et tbe-
w erbsbeschränkungen und nicht gerecht fert ig t , w enn die Kündigung nich t 
schrif t lich begründet ist und w enn sie den folgenden Kündigungsmodalitä ten 
nicht entspr ech e n: 

a) Laufzeit der Verträge von mindestens fün f Jahren; Verpflich tung der Ve r-
tragsparteien , die Nichtverlängerung mehr a ls sechs Monate im Voraus 
anzukündigen .  

b) Bei unbefrist e ten Verträgen eine Kündigungsfrist von mindest ens z w ei 
Jahren . 

c) Bei unbefriste ten Verträgen eine verkürz te Kündigungsfrist von minde s-
tens einem Jahr, sofern  

i) der Kra f t fahrzeuglie ferant au fgrund gesetzlicher Best immungen 
oder au fgrund besonderer A bsprachen bei Vertragsbeendigung ei-
ne angemessene Entschädigung zu zahlen ha t , oder 

ii) sich für den Kra f t fahrzeuglie feranten die Vertragsbeendigung 
d urch die Not w endigkeit ergib t , das Vertriebsnetz insgesamt oder 
zu einem w esen tlichen Teil umzustruk turie ren . 

                                                 
2  Dies trif f t namentlich auf Verpflichtungen des Händlers zu , den Vertrieb für jede einzelne M arke über eine 

eigene unabhängige juristische Personen zu organisieren , Kraf tfahrzeuge anderer Kraf t fahrzeuglie feranten in 
verschiedenen Ausstellungsräumen zu verkaufen und für verschiedene Kraft fahrzeugmarken markenspezifi-
sches Verkaufspersonal zu beschäf tigen . Eine Verpflichtung des Händlers, Kra f t fahrzeuge anderer Kraf t fahr-
zeuglie feranten in gesonderten Bereichen des A usstellungsraums zu verkaufen, um eine Verwechslung der 
Marken zu vermeiden , wird von der Wettbewerbskommission nicht als erhebliche Wettbewerbsbeschränkung 
erachte t . 
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Zif fer 18 Übergangsregelung 

1 Diese Bekanntmachung trit t am 1. November 2002 in Kra f t . 

2 Best ehende Vertriebsvereinbarungen im Kra f t fahrzeughandel sind bis 1. Janu-
ar 2005 mit der vorliege nden Bekanntmachung in Einklang zu bringen .  

3 Zi f f er 14 Bst . d gil t ab dem 1. O k tober 2005. 


